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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Länder Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und SchLeswig-HoLstein haben sich mit
einem Letter of Intent im März 2018 darauf verständigt, dass SchLeswig-Holstein eine
eigene AbschiebungshafteJnrichtung in GLückstadt errichtet und unterhält, die von den
drei Ländern gemeinsam genutzt wird.

Abschiebungshaft ist eine bundesrechtlich vorgegebene freiheitsentziehende
Maßnahme zur Vorbereitung der Ausweisung oder zur Sicherung der Vollstreckung der
voLLziehbaren AusreisepfLicht. Sie ist in § 62 AufenthaLtsgesetz geregelt und sieht als
ultima ratio, wenn ein anderes milderes Mittel insbesondere zur Sicherung der
Abschiebung nicht ausreicht, eine Inhaftierung des betroffenen Ausländers oder der
betroffenen Ausländerin - auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses - vor.
Gemäß § 62a Absatz 1 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes ist die Abschiebungshaft
grundsätzlich in speziellen Hafteinrichtungen (Abschiebungshafteinrichtung) zu
vollziehen. Damit setzt das AufenthaLtsgesetz die Regelung der EU-
RückführungsrichtLinie in nationales Recht um.

MeckLenburg-Vorpommern verfügt über keine Landeseigene Abschiebungs-
hafteinrichtung und war entweder auf das freiwiLLige Bereitstellen von HaftpLätzen durch
andere Länder angewiesen oder musste gar von Abschiebung betroffene Menschen in
JustizvoLlzugseinrichtungen zusammen mit verurteitten Straftätern unterbringen. Da sich
der ganz überwiegende Teil abschiebepflichtiger Personen der Abschiebung entzieht,
stellt die Einrichtung in GLückstadt natürlich einen Beitrag zur Herbeiführung einer
deutlich erhöhten ErfoLgsquote bei Rückführungsmaßnahmen dar.
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Die SPD in Mecktenburg-Vorpommern hat sich darauf verständigt, die Menschen, die eine
Bleibeperspektive und einen Rechtsanspruch haben, in Deutschland zu bleiben, bei der
Integration in die GeseLLschaft so gut wie möglich zu unterstützen. Das heißt für uns aber
auch, dass Menschen, die keine BLeibeperspektive haben, zurückgeführt werden sollen.

Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung kündigt für die laufende Legislaturperiode die
Einführung eines sogenannten „Chancen-AufenthaLtsrecht" an. Gemäß KoaLitionsvertrag
ist gesetzgeberisch hierzu Folgendes beabsichtigt:

Menschen, die am 1. Januar 2022 seit fünf Jahren in Deutschland leben, nicht straffäLLig
geworden sind und sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen,
soLLen eine einjährige Aufenthattsertaubnis auf Probe erhalten können, um in dieser Zeit
die übrigen Voraussetzungen für ein BLeiberecht zu erfüllen (insbesondere
LebensunterhaLtssicherung und Identitätsnachweis gemäß §§ 25 a und b AufenthG).

Der Landtag MeckLenburg-Vorpommern hat unter Bezugnahme auf die o. g.
Ausführungen im KoaLitionsvertag der Bundesregierung durch BeschLuss vom
07.04.2022 die Landesregierung aufgefordert, den Beispielen anderer Länder zu folgen
und einen VerwaLtungserlass zu verfassen, der die Ausländerbehörden auffordert, bei
Drittstaatsangehörigen, die die oben beschriebenen Kriterien erfüllen,
Aufenthattsbeendigungen zurückzusteLLen. Das Ministerium für Inneres hat die
Landkreise dementsprechend informiert.

Mit freundlichen Grüßen
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